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Informationen über die Bestimmungen zum Abschluss der Sekundarstufe I an Deutschen 
Schulen    im Ausland (MSA) 

(nach § 9 der Prüfungsordnung) 
 
 

An der Deutschen Schule Prag können Schüler*innen am Ende der Sekundarstufe I folgende 
Abschlüsse und Berechtigungen erwerben: 

 
o Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs Hauptschule erwerben mit einem 

Prüfungsverfahren am Ende der 9. Jahrgangsstufe den Hauptschulabschluss. 
 

o Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs Realschule erwerben den Mittleren 
Schulabschluss (MSA RS) mit einem Prüfungsverfahren am Ende der 10. Jahrgangsstufe. 

  
o Gymnasial eingestufte Schülerinnen und Schüler erwerben mit der Versetzung in Klasse 11 

(Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe) den Mittleren Schulabschluss. 
 

 
Mittlerer Schulabschluss – Realschule 

 

 Das Prüfungsverfahren besteht aus zwei schriftlichen Prüfungen (Deutsch, Englisch oder 

Mathematik) und zumindest einer mündlichen Prüfung. 

 Die schriftlichen Prüfungen werden zentral von den deutschen Behörden (KMK) gestellt. 

 Die Korrektur erfolgt in der Regel durch die Fachlehrkraft, im Anschluss erfolgt eine 

Zweitkorrektur an der DSP. 

 Die mündliche Prüfung wird in der Regel von der Fachlehrkraft gestellt und durchgeführt. 

 Die Schüler*innen können zusätzlich eine freiwillige mündliche Prüfung ablegen. 

 Die möglichen Fächer der mündlichen Prüfungen regelt die Prüfungsordnung (§5 (2)). 

 Die Prüflinge erwerben mit dem Abschluss bei Vorliegen der entsprechenden 

Voraussetzungen gemäß § 22 (6) den Mittleren Schulabschluss mit der Berechtigung zum 

Übergang in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (Wiederholung der Klasse 10 

des Gymnasiums). 

 Termine sie unten. 

 
 
 

Mittlerer Schulabschluss – Gymnasium 

 
 Die Versetzung in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (Klasse 11) schließt 

den Mittleren Schulabschluss ein. 

 Der Abschluss wird auf dem Jahreszeugnis der 10. Klasse ausgewiesen. 

 Die Versetzung wird durch die Musterordnung für die Versetzung in der Sekundarstufe I 
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an deutschen Auslandsschulen geregelt. 

 Die Zentralen Klassenarbeiten sind Bestandteil des Versetzungsverfahrens und werden in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch abgelegt. 

 Die Arbeiten werden zentral von den deutschen Behörden (KMK) gestellt, die Korrektur 

erfolgt in der Regel durch die Fachlehrkraft. 

 Die Ergebnisse der Zentralen Klassenarbeiten fließen zu einem Drittel in die 

Gesamtjahresnote des jeweiligen Faches ein. 

 
 

Termine 

 Schriftliche Prüfungstermine: 

- Englisch: 06.03. 2023 (GYM, RS) 

- Deutsch: 07.03. 2023 (GYM ) 

- Mathematik: 09.03. 2023 (GYM, RS) 

 Mündlicher Prüfungstermin RS: Juni 2023 

 

 

Ingo Steinweg-Whiteley 

Mittelstufenleitung 


